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Grundrechtsklage 

der Stadt Bad Homburg vor der Höhe,
 
vertreten durch den Magistrat,
 
Postfach, 61343 Bad Homburg vor der Höhe
 

Antragstellerin zu 1), 

der Stadt Bad Soden am Taunus,
 
vertreten durch den Magistrat,
 
Königsteiner Straße 73, 65812 Bad Soden am Taunus
 

Antragstellerin zu 2), 

der Stadt Biedenkopf,
 
vertreten durch den Magistrat,
 
Postfach 1561, 35205 Biedenkopf
 

Antragstellerin zu 3), 

der Stadt Dreieich,
 
vertreten durch den Magistrat,
 
Postfach 10 20 20, 63266 Dreieich
 

Antragstellerin zu 4), 

der Stadt Eppstein,
 
vertreten durch den Magistrat,
 
Hauptstraße 99, 65817 Eppstein
 

Antragstellerin zu.5), 
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der Stadt Eschwege,
 
vertreten durch den Magistrat,
 
Postfach 1560, 37255 Eschwege
 

der Stadt Flörsheim am Main,
 
vertreten durch den Magistrat,
 
Postfach 1260, 65438 Flörsheim am Main
 

der Stadt Frankfurt am Main,
 
vertreten durch den Magistrat,
 
Römerberg 23, 60311 Frankfurt am Main
 

der Stadt Fulda,
 
vertreten durch den Magistrat,
 
Postfach 2052, 36010 Fulda
 

der Stadt Gießen,
 
vertreten durch den Magistrat,
 
Postfach 11 08 20, 35353 Gießen
 

der Stadt Griesheim, 
.vertreten durch den Magistrat, 
Wilhelm-Leuschner-Straße 75, 64347 Griesheim 

der Stadt Groß-Umstadt,
 
vertreten durch den Magistrat,
 
Markt 1, 64823 Groß-Umstadt
 

der Stadt Hattersheim am Main,
 
vertreten durch den Magistrat,
 
Postfach 1260, 65781 Hattersheim am Main
 

der Stadt Heusenstamm',
 
vertreten durch den Magistrat,
 
Postfach 1563, 63133 Heusenstamm
 

der Stadt Hofheim am Taunus, .
 
vertreten durch den Magistrat,
 
Postfach 1340, 65703 Hofheim am Taunus
 

Antragstellerin zu 6), 

Antragstellerin zu 7), 

Antragstel\erin zu 8), 

Antragstellerin zu 9), 

Antragstellerin zu 10), 

Antragstellerin zu 11), 

Antragstellerin zu 12), 

Antragstellerin zu 13), 

Antragste!lerin zu 14), 

Antragstellerin zu 15): 
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der Stadt Hünfeld,
 
vertreten durch den Magistrat,
 
Postfach 149,36081 Hünfeld
 

der Stadt Idstein,
 
vertreten durch den Magistrat,
 

. Postfach 11 40, 65501 Idstein
 

der Stadt Kassel,
 
vertreten durch den Magistrat,
 
34112 Kassel
 

der Stadt Korbach,
 
vertreten durch den Magistrat,
 
Postfach 16 60, 34486 Korbach
 

der Stadt Kronberg im Taunus,
 
vertreten durch den Magistrat,
 
Postfach 1280, 61467 Kronberg im Taunus
 

der Stadt Limburg an der Lahn,
 
vertreten durch den Magistrat, ..
 
Po.stfach .14 55, 65534 Limburg an der Lahn
 

der Stadt Marburg an der Lahn,
 
vertreten durch den Magistrat,
 
Barfü ßerstraße 50, 35037 Marburg an der Lahn
 

der Stadt Melsungen,
 
vertreten durch den Magistrat,
 
Postfach 11 61,34201 Melsungen
 

der Stadt Mörfefden-Walldorf,
 
vertreten durch den Magistrat,
 
Postfach 1455,64529 Mörfelden-Walldorf
 

der Stadt ·Neu-Isenburg, 
. vertreten durch den Magistrat, 

Postfach 1764,63 237 Neu-Isenburg. 

Antragstellerin zu 16), 

Antragstellerin zu 17), 

Antragstellerin zu 18), 

Antragstellerin zu 19), 

Antragstellerin zu 20), 

Antr~gstellerin zu 21), 

Antragstellerin zu 22), . 

Antragstellerin zu 23),. 

Antragstellerin zu 24), 

. Antragstellerin zu 25), 
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der Stadt Offenbach am Main,
 
vertreten durch den Magistrat,
 
63061 Offenbach am Main
 

Antragslellerin zu 26), 

der Stadt Rödermark,
 
vertreten durch den Magistrat,
 
63318 Rödermark
 

Antragstellerin zu 27), 

der Stadt Rosbach vor der Höhe,
 
vertreten durch den Magistrat,
 
Postfach 1263,61186 Rosbach vor der Höhe
 

Antragstellerin zu 28), 

der Stadt Schwalbach am Taunus,
 
vertreten durch den Magistrat,
 
Postfach 27 10,65820 Schwalbach am Taunus
 

Antragstellerin zu 29), 

der Gemeinde Sulzbach (Taunus), 
vertreten durch den Gemeindevorstand, 
Postfach 11 40,65837 Sulzbach (Taunus) 

Antragstellerin zu 30), 

der Stadt Taunusstein, 
vertreten durch den Magistrat, 
Aarstr. 150, 65232 Taunusstein 

Antragstellerin zu 31), 

der Stadt Wetzlar 
vertreten durch den Magistrat, 
Ernst-Leitz-Straße 30, 35573 Wetzlar 

Antragstellerin zu 32), 

der Landeshauptstadt Wiesbaden, 
vertreten durch den Magistrat, 
Postfach 3920, 65029 Wiesbaden 

Antragstellerin zu 33), 

Verfahrensbevollmächtigter 
d.er Antraqstellerinnen zu 1) bis 33): Hessischer Städtetag 

gegen 

das Land Hessen, vertreten durch den Ministerpräsidenten, 
Staatskanzlei, Georg-August-Zinn-Straße 1,65183 Wiesbaden, 

Antragsgegner, 
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beantragen wir gemäß § 20 Abs. 1 Satz 4 StGHG 
die Zulassung als Beistand 

und 

erheben wir namens und mit Vollmacht der 
Antragstellerinnen zu 1) bis 33) zunächst die Frist 
des § 45 Abs. 2 StGHG wahrend 
Grundrechtsklage nach Art. 131 Abs. 1 und 3 HV 
i.V.m. den §§ 15 Nr. 5, 43ft., 46 StGHG. 

Wir werden beantragen, 

die Landesrechtsverordnung zur Neurege!ung 
der Mindestvoraussetzungen in 
Tageseinrichtungen für Kinder vom 17. 
Dezember 2008 (GV81. I S. 1047), !nKraft 
getreten am 1. September 2009, für nichtig 
bzw. für unvereinbar mit der Verfassung des 
Landes Hessen zu erklären. 

Die Antragstellerinnen sehen durch die 
Landesrechtsverordnung zur Neuregelung der 
Mindestvoraussetzungen in Tageseinrichtungen 
für Kinder vom 17. Dezember 2008 (GVBI. I S. 
1047), in Kraft getreten am 1. September 2009, 
die Vorschriften der Verfassung des Landes 
Hessen über das Recht dei' Selbstvervvaitung (Art. 
137 HV) verletzt, da der Antragsgegner bei der 
Änderung der Landesrechtsverordnung keinen 
Ausgleich für die durch die Erhöhung der 
Standards hervorgerufenen Mehrkosten 
vorgesehen hat. 

Der Kostenausgleich wäre aber zwingend 
erforderlich gewesen, um eine den Vorgaben des 
Konnexitätsprinzips der Hessischen 
Landesverfassung genügende Regelung zu 
schaffen. 

Anlage 1: Landesrechtsverordnung zur 
Neuregelung der Mindestvoraussetzungen in 
Tageseinrichtungen für Kinder vom 17. 
Dezember 2008 (GV81. I S. 1047) 
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Wir teilen mit, dass unabhängig von der 
Klageerhebung die drei Kommunalen 
Spitzenverbände die Konnexitätskommission mit 
dem Ziel einer gütlichen Einigung angerufen 
haben. 

Anlage 2: Protokoll der Sitzung vom 
25.06.2010 im Hessischen Ministerium der 
Finanzen 

Anlage 3: Schreiben der Kommllna~en 

Spitzenverbände zur Anrufung der 
Konnexitätskommission vom 02.07.2010 

Zur eingehenden Begründung verweisen wir auf 
das beiliegende Schreiben zur Anrufung der 
Konnexitätskommission, auf welches wir Bezug 
nehmen. 

- Weitere Begründung wird ausdrücklich 
vorbehalten. 

Hessischer Städtetag 
durch 

Dr. Jürgen Dieter
 
Geschäftsführender Direktor
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. . Verordnung . 
zur Neuregelung der Mindes!V0raussef;Zungen in TageseinrichtTT'ngen tt.rr Kinqer 

. . " . ,. Vom17h)~iember'2008 . . . 

AufQ'rund des § 34 Abs. 1 NI. 1 des 
Hessischen·. Kinder- und Jugendbillege
setzbuches vom .18: Dezembh' 200q 
(GVBl r S. 698) wird nach Anhörung der 
Kommunalen SpitzeriverbäDde, der Kir

. chen und sonstigen ReIigionSgemein~ 
scharten öffentlichen Rechts, der Uga der 

, freien Woh1falutspflege unddet sonstigen 
Zusammenschlüsse der Träger .der freien 
Jug~dJ:rilfe verordnet: 

Artikel 11
) 

Verlängerung der Geltungsdauer der 
Verordnung tlber.~destvoraussetzun

gen in Tageseinrichtungen für Itinder 

In § 4'. Satz 2 der Verordnung über 
l\1indestvoraussetzungen in Tageseilli'ich~, 

tungen für Kinder vom 2.8. Juni 2001,' 
(GVEl. I S.. 318),geäDdert durch Gesetz 
vom 18. Dezember 20D6 (GVBl. r S. ·698), 
wird die Angabe ,,31. Dezember 200S" 
,durchdie Angabe ,;31. August 2009" er

. setzt. ' .	 . 

AriikeI"22
) 

Verordnung über Milldestvoraussetzun
. gen in. Tagesein.IjchtuJ:1gen fiir Kiiider 

(Mindestverordnung ~ MVO) , 

§ 1
 

Leitung, personelle Besetzung
 

(1) Mit der Leitung emer Tageseinrich
tung für Kinder und der Leitung einer 
Kindergruppe sowie der Jv1ltarbeit iri ei
ner Kindergru.ppe dürfen nur Fachkräfte 
nach' § 2 Ab';. 1.Und 2 betraut werden. 

(2) Die personelle Besetzung betragt in 
Kindergrupp€n, die . 

1.	 ausscl:iließlich Kinder bis zum vollen
.	 aeten dIitten LebenSjahr au..fnehmen, 

mindestens 2,0 Fa~e, 

. 2.ausscJiließlich Kinder vom vollendeten. 
dritten Lebensjahr bis zum Schulein" . 
tritt aufiiehmen, mindestens 1,75 Fach
kratte, 

3.	 auSscb.1ießlich Kinder im Schulalter
 
auJnehmen, mindestens 1,5 Fachkräf·
 
te,
 

4.	 Kinder unterschiedlicher Altersstufen 
aufnehmen, mindestens 1,75 fachkräi

: te. 

In K±o.dertageseimichtungen mit nur 'ei

ner Gruppe beträgt die personelle Beset

zung mindestens 2,0 Fachkr6.fte. Bei Ta-'
 
geseinriclltungen in Stadtteilen mit be

sonderem Entwicklungsbedarf kann eine
 
viertel Mitarbeiterstelle je Kindergruppe
 
zusätzlich vorge'sehen werden.
 

') Ändert GVBl n 3'-'~ 
") GVBl n 34"55 

§2 

Fachkräfte 

· (1) Fachkrfu't-e, die mit der Leitung ei
·ner Tageseimichtung oder einer Kinder
gruppe hetraut werden kö=en; sind: 

1..	 staatlich anerkannte Erzieherinnen 
und Erzieher, . 

2.'	 staatlich anerkannte Heilpädagogin-· 
nen und Heilpädagogen, . 

3.	 Sozialpädagoginnim gTad: und
 
Sozialpädagogen grad. ,.
 

4.	 Sozialarbeiterinnen grad. und
 
Sozialarbeiter grad.,
 

5..	 Diplom;Sozialpädagoginnen und
 
Diplom-Sozialpädagogen (BA),
 

6.	 Diplom-Sozialpadagoginnen und
 
.Diplom-Sozialpädagogen (FH),
 

7-.	 Dlplom-Sozialarbeit~rinnen und
 
Diplom-Sozialarbeiter (FH),
 

8.	 Piplcim-Heilpädagoginnen und
 
Diplom-Heilpädagogen (FHJ,
 

9.	 Diplom-Pädagoginnen und
 
Diplom"Pädagogen,
 

10,	 Personen mit der Befähigung zur 
'Ausübung des Lehramtes' an Grund
· schulen, 

11.	 Personen mit der BefähigUng zur 
Ausübung des Lehramtes ail Förder- . 
schulen, . 

12.	 Personen mit einemberilfsqualifizie
rendem Hochschulabschluss im 
pädagogischen, sozialpädagogischen, 

· sozialarbeiterischen oder "oZialpfle
gerisch-en Bereich; 

13.	 in Einrichtungen, die Kinder mit Be
hinderung auinehmen, Personen init 
dem berufsoUalifizierenden Ausbil
dungsabsclilUss der staatlich. aner
kannten , Heilerziehungspflegerin 
oder ,des staatlich anerkaitnten Heil~ 

ei-ziehung-spflegers uhd' . . 

14.	 PE!!sonen mit einer Ausbildung, qie 
das für c).as Schulwesen oder das für 
das Hochschulwesen zuständige Mi
nisteriumals' gleichwertig mit der 
Ausbildung einer der in Nr. 1 bis 13 . 

"genannten Fachkräfte anerkaimt hat. 

(2) FaChkräfte, die mit der Mitarbeit in 
einer Kindergruppe betraut w~den kön
nen, sind ,mch ' .
 

1.	 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein

schlägiger berufsbegleitender Ausbil~
 
dungen, befristet bis zur Vorlage des
 
Prüfungsergebnisses,
 

2.	 Personen mit fachfremder Ausbildung. 
und einschlägiger Berufserfahrung bei 
gleichzeitiger Auflage, ,eine sozial
pädagogische Ausbildung aufzuneh
men,'	 . . 

3.	 in Gruppen mit Kindern unter drei 
Jahren Kinderpflegertnn:en und Kin
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derpfleger mit staatlicher ..6"nerken
. nungUI!d . 

4.	 ';Personen, die.im R~en ibIer berufs
qu.alifizierendeJi Ausbildung oder ihres 
berufsq1lalifi..zi.erenden· Studiengangs 
ein Anerkennungsj.ahT absolvieren. 
Dies.e können mit bis zu 50 vom Hun
dert ihI'er wöchep.tlichen Arbeitszeit 
aui den Fachkräitebedarl. nach § 1 
Abs. 2 angerechnet werden. 

. (3) Als Fachkräite gE;!lte:p. ferner Perso
nen, die nicht die Voraussetzuiigen des 
Abs. 1 erfiillen, aber am 12. Juli 2001 in 
einer Tag~seinrichtung für Kinder als 
Fachkräfte emgesetzt waren. 

§ 3 . 

Gruppen 

(1) Die Zahl der vertraglich aUfgenom- . 
menen Kinder soll in der Regel in Grup
peil, die ausschließlich Kinder· ' 

1.	 bis ZUIIi vollendeten dritten Lebensjahr' 
,aufnehineri; acht bis zehn, 

2.	 vom vollfilldeten dritten Lebensjahr bis
 
zum Schuleintritt au,fuehmen, 15" bis
 
25,	 . . 

3.	 ab dem Schuleintritt aufnehmen, 15" 
bis 20 

niclJ.t überschreiten. 

(2). In alte;rs~bergreifenden Grup'pen 
soll bei Aufnahme 

1.	 'von :mindestens drei Kindern. aus ver
schiedeneI;l..Gruppen nach Abs. 1 Nr. 1 
bis 3'eine angemessene Verrin'gerung . 
der Gruppengröße vorgenommen wer: . 
den, . 

2.	 von Kindern bis zum vollendeten drit
ten LebensjaJrr die. Gruppengröße 15 
nicht überschritten werden. 

(3) Abweichend von Abs. 2 NI. 2 dür
fen mehr als 15, jedoch nicht mehr als 25 
Kinder auigeno~enwerden, wenn 

1.	 bei Aufnahme von drei oder vier Kin
dem zwischen dem vollendeten zwei
ten und 'dritten Lebensjahr zusätzlich.'
eine viert~l Mitarbeiterstelle und 

2.	 bei Aufnabme'v'on füni oder'sechs Kin
dern zwischen dem vollendeten zwei
ten und d...Titten Lebensjahr zusätzlich 
eine balbe Mitarbeiterstelle ' 

je Gruppe vorgeseben Wird. 

(4) Bei schwaChem Nachmittagsbesuch 
'kann der Träger unter· 13erocksichtigung 
emes ausreiChendf:!.D Angebotes an Be
treuung über Mittag mit Mittagessen so
wie der Notwendigkeit einer besonderen 
pädagoglscheJ;l Förderung im Einverneh
men mt,dem Jugendamt in der Regel ei·· 

. ne Perscmalanpassung vornebm~n. 

(5) Ist auigrund einer am 1. September 
2009 geltenden Betriebserlaubnis"für die 
Einrichtung abweichend von Abs. 1 und 2 
eine höhere Gruppengröße zugelassen, 
kann die ~inrichtungmit dieser Gruppen
'größe bis zum Ablauf dieser. Betriebser
lq.ubnis weiter betrieben werden. 

§4 

Inkrafttreten: Außerkrafttreten . 

Diese Verordnung tritt am 1. Septem
·ber 2009' in Kra.-=t. Sie tritt mit Ablaui des 
31. Dezember 2014 außer Krajt. . 

Artil,iel3 

Diese Verordnung tritt am Tage naob 
. derVerkünd=g.in Kraft. . 

"Wiesbaden, den 17. Dezember 2008 

He s sis'ch'e' L an d e sre gierung 

.D er 'Ministerpräsi d en t Die SozialministeTin 

Koch La uterischläger 

'.= r ';. .~.. : 
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fax65189 Wiesbaden 
E-Mail sebastian.s~had'er@hmdt:hessen.de 

Ihr Zeichen 

. Ihre Nachricht 

Datum .Juli 2010".:t 

Abstimmungsgespräcb ZU offenen konnexitätsrelevanten Sachverhalten vom 25. Juni 2010 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

anbei übersende ich als Anlage I das Protokoll des Abstimmungsgesprächs über 
konnexitätsrelevante SachverhaJte vom 25.Juni 2010. Die Teilnehmerliste isl als Anlage 2 eben
falls beigefügt. 

Q._~
 

freundlichen Grüßen 

Karlheinz Weimar 

Friedrich-Ebert-Allee 8 . 65185 WiesbadE,ln . Telefon (D611) 32-0' Telefax (0611) 32~24 i'1 
E-Mail: poststeUe@hmdf.hessen.de . Internet': www.hmdf.hes!?en.de 
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,;StabssteJIe Konnexität",
 

AbstimllIHAngsge§prächs zu offenen konJ!le:ritätsJrele'Vali1~en
 

Sachverhalten
 

3m 25. Juni 2010
 

ProtokoIlfü hrer: Teilnehme.:
 
Herr Schlick / Herr Schäfer siehe Anwe"senheitsliste
 

Protokoll 

Das vorgesehene Thema "Zensus 2011" wird zu Beginn einvernehmlich von der Tagesordnung 

genommen, da dieser Punkt im Vorfeld des Abstimmungsgesprächs bereits zwiscben 

Landesseite Lind den Kommunalen Spitzenverbänden abschließend geklärt werden konnte. 

Aus der Diskussion zum ersten Tagesordnungspunkt "Novellierung des" Hessischen 

Schulgesetzes" ergibt sich eine grUndlegend unterschiedliche Auslegung "von Art. 137 Abs. 6 

HV durch Landes- und Koinmunalseite. Dies betrifft das Verhältnis von Art 137 Abs 6 HV zu 

Art 137 Abs 5 HV sowie insbesondere die Interpretation der Formulierung "die Übertragung 

neuer oder die Veränderung bestehender eigener oder übertragener Aufgaben ...". 

Nach Auffassung der Sitzungsteilnehmer bedarf cs fLir weitere AbstiID..mungsprozessc emer 

allgemeinverbindlichen Definition von Art. 137 Abs. 6 HVund eine daraus notwendige 

Abgrenzung zu Abs. 5." 

Es wird daher einvernehmlich vereinbart auf die Erörterung der weiteren TagesQrdnungspunkte 

zu verzichten und über die KOill1cxitätskommission zu "einer entsprechenden 

GrundsatZentscheidung zu kommen. Diese soll möglichst auf Bas"is der von kommunaler Seite 
" " 

als konnexitätsrclevant eingestuften Tbemen "Ersatz.schulfin~mzierungsgesetz"und "Verordnung" 

über Mindestvoraussetzungen in Tageseinrichtungen für Kinder" erfolgen. 
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HESSISCHER STÄDTETAG HESSJSCHER LANDKREfSTAG 
Fra.nkfurter Straße 2 Frankfurter Straße 2 
65189 Wiesbaden 65189 Wiesbaden 

HESStSCHER STÄDTE- UND GEMEfNDEBUND
 
Henri-Dunanf-Straße 13
 

63153 Mühlheim am Main
 

Herrn TA 460.01; 902.10 Hm/Ri 
Vorsitzenden der Konnexitätskommission 02.07,2010 
Prof. Dr. Manfred Eibelshäuser 
e/o Hessischer Rechnungshof 
Postfach 10 11 08 

64211 Darmstadt 1. Ausfertigung 

Ausgleich der den Kommunen durch die Neufassung der Verordnung über 

Mindestvoraussetzungen in Tageseinrichtungen für Kinder entstandenen Kosten 

Verordnung über Mindestvoraussetzungen in Tageseinrichtungen für Kinder 

(Mindestverordnung - MVO) vom 17. Dezember 2008 (GVBL S. 1047) 

Sehr geehrter Herr Professor Dr. Eibelshäuser, 

hiermit beantragen die drei kommunalen Spitzenverbände gemäß § 1 des Gesetzes zur 

Sicherstellung der Finanzausstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden 

(SFGG) die Einberufung der Konnexitätskommission mit dem Ziel, 

Q festzustellen, dass die' Verordnung über Mindestvoraussetzungen in 

Tageseinrichtungen für Kinder (Mindestverordnung - MVO) vom 17. Dezember 

2008 (GVBI. S. 1047) für die Städte und Gemeinden zu einer finanziellen 

Mehrbelastung geführt hat, für die seitens des Landes bisher kein Ausgleich der 

entsprechenden Kosten geleistet worden ist, 

•	 dem Landtag und der Landesregierung einen entsprechenden Bericht zuzuleiten, 

auf dessen Grundlage das Land sodann die Mehrbelastung ausgleicht. 

Wir beantragen einen nahen Termin für die KO/inexitätskommission. Eine nahe 

Terminsetzung erachten wir auch im Hinblick auf ein eventuelles Verfahren vor 

dem Staatsgerichtshof oder vor einem Verwaltungsgericht als geboten. 
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1. Zu den Voraussetzungen des Art. 137 Abs. 6 S. 2 HV 

Die Voraussetzungen des .Art. 137 Abs. 6 Satz 2 HV sowie des § 1 des SFGG liegen 

vOr. Durch die Neufassung der Mindestverordnung wurde eine bestehende übertragene 

Aufgabe derKommunen verändert die zu einer Mehrbelastung führt. 

a) Landesgesetz. oder Landesverordnung .
 

Eine Landesrechtsverordnung liegt vor.
 

b) Veränderung einer bestehenden kommunalen Aufgabe 

Die Gemeinden sind aufgrund der Regelungen des SGB Vltl und des Hessischen 

Kinder- .und Jugendhllfegesetzbu~hes dazu verpflichtet, für die Kinder unter Beachtung 

des Wunsch- und Wahlrechtes der Eltern Leistungen der Jugendhilfe anzubieten. Bei 

der Vorhaltung von Tafjeseinrichtungen für Kinder handelt es sich daher um eine 

kommunale Aufgabe. 

Die Veränderung der bestehenden Aufgabe erfolgte in zwei Teilaspekten. Zum einen 

wurde der Fachkräfteschlüssel je Kindergruppe erhöht. 

aal Die Erhöhung des Fachkräfteschlüssels . 

Bis zum 31. August 2009 bestimmte die Verordnung u. a., dass jede Kindergruppein 

. einer' Kindertagesstätte mi't mindestens. 1,5 Fachkräften besetzt sein. muss. Die 

Gruppenstärken wurden in der Verordnung geregelt. In der Begründung des Landes 

Hessen zu dieser Verordnung vom 28.6.2001 hieß es zu deren Ziel: 

"Die Festlegung verbindlicher Mindeststandards auf dem Verordnungsweg soll den 

örtlichen Jugendamtern die .Wahrriehmung der neuen Aufgaben erleichtern. Sie soll 

gleichzeitig sicherstellen, dass bei der Erteilung der Betriebserlaubnis für 

Kindertageseinrichtungen - bezogen auf die wesentlichen Rahmenbedingungen, die für 

das. Wohl von Kindern in Einrichtungen unverzichtbar sind - in allen Landesteile{'1 gleiche 

Maßstäbe gelten. Und schließlich soll sie die für Betriebserlaubnisverfahren bisher 

angelegten Richtlinien fOr Kindertagesstätten aus dem Jahr 1963 ablösen, die in vielen 

. Purakten veraltet sind und mit. ihren ins Detail gehenden Vorschriften den 

Handlungsspielraum der Einrichtungsträger unnötig einengen. 

Der vorliegende Verordnungsentwurf respektiert das Selbstgestaltungsrecht der Träger 

von Kindertageseinrichtungen und beschränkt sich auf zwei' Kernpunkte: Personal und 

Gruppenstarke. Die Mindestanforderungen sind so gehalten, dass sie in den meisten 
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Fällen von den Einrichtungsträgern mit dem jetzigen Personalbestand Uhd der jetzigen 

Gruppenstruktur erfüllt werden können. .Wo das nicht der Fall ist, sorgen 

Besitzstandsklauseln für die Vermeidung von HElrten." 

Es stand und steht in der kommünalen Eigenverantwortung, wann und in welchem 

Umfang aufgrund entsprechender Bedarfslagen entweder personelle Verstärkungen 

oder Reduzierungen von. Gruppengrbßen. abweichend, von den insofern geltenden 

Mindeststandards, vorgenommen werden. 

Im Detail bestanden folgende Vorschriften zur Besetzung der Gruppen mit Fachkräften: 

§ 1 Abs. 2 MVO in der vorherigen Fassung:
 

Jede Kindergruppe muss mit mindestens 1,5 Fachkräften besetzt sein.
 

Infolge der seit dem 1.9.2009 geltenden Fassung der Mindestverordnung sind, die 

Kommunen nunmehr verpflichtet, eine wesentlich höhere Anzahl von Fachkräften 

vorzuhalt~n. Nach § 1 Abs. 2 der derzeit gültigen Mindestverordnung beträgt der 

Fachkräfteschlüssel nunmehr: 

§ 1 Abs. 2 MinVOin der geltenden Fassung
 

Die personelle Besetzung betrElgt in
 

Kindergruppen, die
 

1. ausschließlich Kinder bis zum vollendeten dritten Lebensjanr aufnehmen, 

mindestens 2,0 Fachkräfte, 

2. ausschließlich Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintrrtt 

aufnehmen, mindestens 1,75 FachkrMte, 

3. ausschließlich Kinder im Schulalter aufnehmen, mindestens 1,5 Fachk~fte, 

4. Kinder unterschiedlicher Altersstufen aufnehmen, mindestens 1,75 Fachkräfte.. 

Die Änderung der Mindestverordnung .hat somit zu einem Anstieg des 

FachkräfteschlüsseJs geführt, dieser beträgt bei: 

Kindergruppen die ausschließlich Kinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr aufnehmen: 

+0,5 Fachkräfte 

Kindergruppen, die ausschließlich Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum 

Schuleintritt aufnehmen: +0,25 Fachkräfte 

Kindergruppe, die ausschließlich Kinder im Schulalter aufnehmen: keine Veränderung 

Kindergruppen, die Kinder unterschiedlicher Altersstufen. aufnehmen: + 0,25 Fachkräfte 

In der Erhöhung der Fach-kräftezahlliegt eine Veränderung einer bestehendenAufgabe. 
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bb) Die Veränderung der Gruppengröße 

Bis zum 31.8.2009 bestimmte die Mindestverordnung in ihrer damaligen Fassung, dass 

die Gruppengröße folgende Werte nicht übersteigen sol/: 

§ 2 Gruppenstärke 

(I) Die Zahl·der angemeldeten Kinder
 

je Gruppe pro Zeiteinheit soll
 

1. in Gruppen mit Kindern bis zum vollendeten 2. Lebensjahr 10 Kinder. 

2. in Gruppen mit Kindern ab dem vollendeten 2. bis zum vollendeten 3. Lebensjahr 15 

Kinder, 

3. in Kindergartengruppen mit Kindern vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt 

25 Kinder, • 

4; in Hortgruppen mit Kindern ab dem Schuleintritt bis zum vollendeten 14. Lebensjahr 25 

Kinder 

nicht überschreiten. 

Seit dem 1.9.2008 legt die derzeit geltende Mindestverordnung fest, dass folgende 

Gruppengrößen nicht überschritten werden dürfen. 

§ 3 Gruppen 

Die Zahl der vertraglich aufgenommenen Kinder soll in der Regel in Gruppen, di.e 

ausschließlich Kinder 

1. bis zum vollendeten dritten Lebensjahr aufnehmen~ acht bis zehn, 

2. vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt aufnehmen, 15 bis 25, 

3. ab dem Schuleintritt aufnehmen, 15 bis 20 

nicht überschreiten. 

Die Änderung der Mindestverordnunghat somit zu einer Verkleinerung der 

Gruppengrößen geführt. Diese beträgt: 

bei Gruppen mit Kindern bis zum zweiten Lebensjah~ keine Änderung, 

bei Gruppen mit Kindern zwischen dem vollendeten zweiten Lebensjahr und dem vollendeten 

dritten Lebensjahr: Verringerung um 5 Kinder je Gruppe, 

Bei Gruppen mit Kindern vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zurn Sch'uleintritt: keine' 

Änderung, 

Bei Gruppen mit Kindern ab dem Schuleintritt Verringerung um 5 Kinder je Gruppe. 
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c) Mehrbelastung der Kommunen 

Die von der Änderung der Mindestverordnung verursachten Änderungen des 

FachkräfteschlüsseJs und der Gruppengröße führt zu. einer Mehrbelastung der 

Kommunen. 

.Nach einer ersten Schätzung des Hessischen Städtetages betragen die 

Mehrbelastungen in Kommunen einer Größenklasse jeweils ewa: 

In den 5 kreisfreien Städten belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Kosten auf je 

ca. 10 Mio.; zusammen 50 Mio. 

In den 7 Sonderstatusstädten belaufen sich die Kosten für ein ganzes Jahr auf rund· 

6 Mio.; zusammen 42 Mio. 

In den 189 kreisangehörigen Städten betragen die durchschnittlichen I<osten für ein 

ganzes Jahr 500.000,- EUR; zusammen 94.500.000 EUR. 

Die 237 Gemeinden benötigen durchschnittlich jährlich 300.000,- EUR; zusammen 

71.100.000 EUR. 

Die Gesamtsumme der geschätzten Mehrbelastungen beträgt somit 257.600.000 Euro. 

Es wird eine der Aufgaben der Konnexitätskommission sein, die Höhe der exakten 

kommunalen Mehraufwendungen aus einer neutralen Position heraus zu beziffern. 

Diese Mehrbelastung besteht auch dann, wenn einzelne Städte und Gemeinden im 

Vorgriff auf die Änderung der Mindestverordnung in einzelnen Einrichtungen einen 

höheren Fachkräfteschtüssel vorgehalten haben oder Einrichtungen mit einer 

geringeren Gruppengröße betrieben haben. Diese Kommunen haben die sich 

abzeichnende Regelung im Vertrauen auf die angekündigte Erstattung al!er Kosten 

bereits frühzeitig umgesetzt. Eine Vorgehensweise die nicht zuletzt dadurch motiviert 

war, dass absehbar war, dass zukünftig viele FachkraftsteIlen zu besetzen sind und· 

eventuell Engpässe entstehen. In diesem Zusammenhang weisen wir auf. ein 

exemplarisches Schreiben des Hessischen Ministeriums für Arbeit, Familie und 

Gesundheit an die Stadt Bad Homburg hin (Anlage). 
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Bei allen K()mmunen, die den Fachkräfteschlüssel oder die Gruppengröße bereits vor 

In-Kraft-treten der neuen Mindestverordnung erfüHt haben ist darüber hinaus zu 

bedenken, "dass sich eine freiwillige Aufgabenerfüllung in eine rechtlich bindende 

Verpflichtung wandelt und die Kommunen den zuvor vorhandenen Spielraum, eine frei 

werdende Stelle nicht erneut oder nicht in diesem Umfang zu besetzen bzw. die 

Gruppengröße im Rahmen des rechtlich zulässigen zu verändern verlieren. Um dem 

Einwand vorzubeugen, dass es sich hie"r nur um theoretische Möglichkeiten handelt, 

weisen wir darauf hin, dass Fachkräfte in Tageseinrichtungen für Kinder wesentlich 

mobiler sind als andere Verwaltungsmitarbeiter und auch die Frage, wie z.B. mit einer 

Schwangerschaftsvertretung umzugehen ist, keineswegs ungewöhnlich ist. 

Die Mehrbelastung trifft die Kommunen in ihrer Gesamtheit. In keiner Teilgrupp"e der 

kommunalen Familie treten Entlastungen auf. 

d) Hechtsfolge: Schaffung eines entsprechenden Ausgleichs" 

Nach" dem Wortlaut der Verfassung ist bei "der Erfüllung der 

Tatbestandsvoraussetzungen des Art: 137 Abs. 6 HV ein entsprechender Ausgleich zu 

schaffen. Dieser Ausgleich bezieht sich auf die gesamten Mehraufwendungen während 

de~ gesamten Geltungsdauer der Mindestverordnung in ihrer jetzigen Form. 

Kostendeckung ist kein sich mii der Übertragung der Aufgabe erledigendes einmaliges 

Ereignis, sondern ein fortlaufen"der Prozess (VfG ~rbg, Urt. v~ 18.12.1997 - VfG Brbg 

47/96 -, in: DÖV" "1998, 336~338 (337))." DeswE;gen kann die Pflicht, einen 

entsprechenden Ausgleich zu schaffen, nicht mit dem Übertragu"ngsakt erledigt sein. 
- " 

Dabei bliebe ansonsten außer Acht, dass der Übertragungsakt fortlaufende Kosten 

nach sich" zu ziehen pflegt. Der Schwerpunkt der Kostenbelastung liegt gerade in der 

fortlaufende~ Bewältigung der Aufgabe (VerfGH NRW, in: DVBI. 1985,685 (686)). 

Dass Art. 137 Abs.: 6 HV vorschreibt, dass eine vollständige Erstattung der bei den_ 

" Kommunen für die Durchführung übertragener Aufgaben anfallenden Kosten durch das 

Land vorgenommen werden muss, ist im" Unterschied zu verfassungsrechtlichen 

Regelungen anderer Bundesländer, in Hessen nicht fraglich" Es "ist" (= verpflichtend) 

ein entsprechender Ausgleich zu schaffen. "Entsprechend" bedeutet nicht angemessen, 

sondern der Mehrbelastung entsprechend (= voller Kostenausgleich). 
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Da der Verordnungsgeber die kommunalen Träger von Tageseinrichtungen für Kinder 

.dazu verpflichtet hat, künftig ·mehr Fachkräfte in kleineren Gruppen zu beschäftigen, 

muss das Land für denUnterschiedsbetrag' nach. künftigem Recht aufkommen. Dies 

gebietet das Konnexrtätsprinzip der Hessischen Verfassung (Art. 137 Abs. 6 HV). 

Danach hat das Land die durch dIe Verordnung - ein materielles Gesetz im Sinne der 

Landesverfassung - entstehende Mehrbelastung auszugleichen (Art. 137 Abs. 6 Satz 2 

HV). Mit dem Gesetz muss zugleich eine Regelung über die Kostenfolgen verbunden 

werden (Art. 137 Abs. 6 Satz 1. HV). Dies ist bislang nicht geschehen. 

2. Dieverfassungsrechtlichen Probleme der Ausgestaltung der Kompensation 

Ergänzend weisen \Nir darauf hin, dass wir die derzeit von der Landesregierung 

Vertretene Position in verfassungsrechtlicher Hinsicht für problematisch erachten. 

. Das Land Hessen hat angekündigt, dass nur denjenigen Städten und Gemeinden die 

Mehrkosten ausgeglichen werden sollen, die nach dem 1.1.2009 die Vorgaben der 

Mindestverordnung erfüllt haben. 

Dieses Vorgehen halten wir aus den oben dargestellten Gründen für nicht mit Art. 137 

Abs. 6 der Hessischen yerfassung vereinbar. Diese Regelung gebietet den Awsgfeich 

jeglicher Mehrbelastung. 

Darüber hinaus weisen wir darauf hi'n, dass wir eine derartige Ungleichbehandlung der 

Kommunen für mit dem Gleichheitsgebot unvereinbar halten. Den Kommunen ist die 

Berufung auf ergänzendes Verfassungsrecht möglich (Günther, Verfassungs

gerichtsbarkeit in Hessen, Baden-Baden 2004, § 19 Rn. 43.). Das heißt, sie sind nicht 

auf die Rüge der Verletzung d$s Art. 137 f-fV begrenzt. Sie können sich nach der 

. Rechtsprechung des Staatsgerichtshofes auch auf das Gleichheitsprinzip berufen 

(Hess. stGH, Urteil v. 4.5.2004, s. 62; v. Zezscnwitz, in: ZinniStein, Verfassung des 

Landes Hessen, Art 137 Rn. 197, 16. EL), auch wenn Art. 1 HV dieses an sich auf 

natürliche Personen beschränkt. 

pie von der Regierung des Landes Hessen angedachte·Differenzierung ist willkürlich . 

. Da allen Kommunen. auszugleichende Mehrbelastungen entstanden sind, ist eine 

Differenzierung anhand eines Stichtages nichtrechtmäßig. 
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3. Zum politischen Rahmen der Auseinandersetzung um die Mindestverordnung 

Ergänzend weisen wir darauf hin, dass die Kommunen die Anrufung der 

Konnexitätskommission .als politisch zwingend erachten müssen. Das Land Hessen hat 

ihnen trotz ihres erheblichen und mit einer .klaren und nachvollziehbaren Argumentation 

unterlegten Widerstandes gegen die betreffende Verordnung zusätzliche Belastungen 

auferlegt. Trotz Ankündigung der Landesregierung, allen Städten und Gemeinden die 

durch die Verordnung entstehenden Mehrkosten auszugleichen" ist bis heute kein 

Ausgleich umgesetzt worden. Der Schritt zum Verfahren vor der 

Konnexitätskommission ist somit vorgegeben; 

Die kommunalen Spitzenverbände . haben eine Änderung der Verordnung über 

Mindestvoraussetzungen in Tageseinrichtungen für Kinder q.bgelehnt. Sie haben aber 

Vorschläge unterbreitet, wie das Land durch eine Differenzierung bezogen auf den 

Fachkräftebedarf und die Fachkraftqualifikation bei den unterschiedlichen 

Kindergruppen und den Betreuungszeiten eine angemessene 

Personalgrundausstattung v'orschreiben und dennoch dem Selbstverwaltungsrecht der 

Städte und Gemeinden Rechnung tragen kann. 

Im	 Einzefnen: 

l) Wenn die Verordnung nur Kernpunkte der Betreuungsquafität in Tageseinrichtungen 

für Kinder festlegt, so überlässt sie folgerichtig den Städten und Gemeinden. einen 

größeren Gestaltungsspielraum, den regional unterschiedlichen Anforderungen 

gerecht zu werden. 

o	 Es ist daran zu erinnern, dass es sich hierbei um eine Verordnung über 

Mindestvoraussetzungen handelt, die in erster Linie für das Betriebserlaubnis

verfahren von Bedeutung ist. Ein verstärkter Förderbedarf 'Jiegtnur vor, wenn 

ansonsten die Voraussetzungen zur Erteilung einer Betriebserlaubnis (§§ 45 ff. SGB 

VIII) nicht geWährleistet wären. 

o	 Die' Städte und Gemeinden wissen fachlich selbst am besten, in welchen Bereichen 
.	 ,.. , 

von Bildung und Betreuung sie Schwerpunkte legen müssen. Nur im Falle eines. 

verstärkten Förderbedarfs kann zur Sicherstellung der Voraussetzungen für die 

Erteilung einer Betriebserlaubnis vorgesehen werden, dass eine Einrichtung mit 

mindestens zwei Fachkräften besetzt sein sollte (Orientierungswert). 

•	 Ein Fall eines verstärkten Förderbedarfs zur Sicherstellung der Voraussetzungen für 

die Erteilung einer Betriebserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn eine vor Ort 

'nachweisbare soziale Bedarfs/age (Sozialindex) . eine· Erhöhung des 
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Fachkraftschlüssels zwingend erfordert und wegen der Sicherstellung des 

Kindeswohls der Mehrbedarf . nicht genauso gut durch pflegerisches Personal 

bewältigt werden kann. . 

() Die unterschiedlichen Arten von Tageseinrichtungen (Krippe, Kindergarten, Hort) 

stellen unterschiedliche· Anforderungen an Fachkräfte, pflegerische Kräfte, 

Ausstattung, etc. 

<) Eine Differenzierun,9 bezogen auf. den Fachkräftebedarf und die 

Fachkraftqualifikation bei den unterschiedlichen Kindergruppen und den 

Betreuungszeiten bei nicht nachweisbarem verstärktem Förderbedarf Ist demzufolge 

in der Verordnung vorzunehmen. Der rein pflegerische Bedarf kann durch 

pflegerische Kräfte sichergestellt werden. 

Q Auch in den Fällen, in denen eine Gruppe nicht die vollständige Gruppenstärke 

erreicht (angefangene Gruppe), ist es nicht sinnvoll, z.B.bei 7 bis 15 Kindern zwei 

Vollzeitfachkräfte vorzuhalten. Hier reichen dann 1,5 Fachkräfte völlig aus. Dadurch 

können auch Elternbeiträge in Grenzen gehalten werden. 

e Die Verordnung muss eine Basis für ein verantwortungsvolles Handeln vor Ort 

bieten, um den regionalen Unterschieden und Bedarfen gerecht zu werden .. 

Zu jeder Zeit wurde daher gefordert, dass im Falle einer Änderung der Verordnung das 

Konnexitätsprinzip beachtet ,wird. 

Das Land Hessen ist auf viele alternative Vorschläge der kommunalen Spitzenverbände 

nicht eingegangen. 

Weitere Vorträge bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für Rückfragen stehen die 

Geschäftsstellen der unterzeichnenden Verbände gerne zur Verfügung. 

Die Eilbedürftigkeit des Antrags erklärt sich daraus, dass die Verordnung über die 

Mindestvoraussetzungen für Tageseinrichtungen für Kinder zum 1.9.2009 in Kraft 
. . 

getreten ist. Die Frist einer kommunalen Grundrechtsklage vor dem Hessischen 

Staatsgerichtshof beträgt nach § 45 Abs. 2 StGHG 1 Jahr nach In-Kraft-tr~ten der 

Norm. Wir weisen darauf .hin, dass es notwendig sein kann, dass vor dem. 

Staatsgerichtshof Rechtss~hutz suchende Kommunen gezwungen sind, Frist wahrend' 

eine kommunale GrundrechtskJage zu erheben. Dieses Verfahren erachten. wir als 

zwingend, da -es nicht als sicher erachtet werd~n kann, dass der St~atsgerichtshof das 

Verfahren vor' der Konnexitätskommission bei der Berechnung der Fristen 
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berücksichtigt. Eine eilige Behandlung ist auch in Anbetracht der Kommunen 

notwendig, die eine LeistUngsklage vor den Vervvaltungsgerichten erheben wo!le~. 

\Nir bitten schließlich darum, den Schriftsatz dem Land Hessen zuzustellen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Gieltowski Robert Fischbach 
Präsident . Präsident 
Hessischer Städtetag Hessischer Landkreistag r (\f"\ ) 

l1l1~~k 
Karl-Heinz Schäfer
 

Präsident
 
Hessischer Städte- und Gemeindebund
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Hessisches Ministerium für "1(, g~{t, ,', _' Sta/dl Bad Homburg v. d, !-fähe HESSENArbeit, Familie und Gesundheit _ Y.rW::I-~IC(L. L.( , '
 

Der Minister:'17i.II-Ü.,L.,bt.l.t:.· ,Eng,' 11. Aug, 2009
 
\ 1/ ' 
FB' './'/:. 'i'~; , 

V~rordhLlng zur Neuregelung der MindastvOrall.lssetzungen in Tageseinrichtungen für Kinder 
vom 17. D~zember 2008 (GVB1. I S. 1047) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

In den letzten Wochen wurden ·von mir zu der konkreten Umset,ung der neuen Mindsstverordnurlg 

und de~ finanziellen Beteiligung durch das Land mit den Vertretem der freirm und der kommunalen 

Träger von KIndertagesernrichtungen $owie mit einer Vielzahl weiterer Akteure im Bereich der Kin

dertagesbetreuung ver~chiedene Gespräche geführt. Zudem wurden, gsrade angesfchts der zu- ' 

.sätzlich benötigten Ressourcen für .den gleichzeitfg stattfindeoden,Ausbau dSI: U3-,KapazHätsn und 

, der weiteren in der Koalftion'vereinbarten Maßnahmen, Unsicherheiten darüber geäUßert, ob in 

allen Reglonen Hessens elns'BuereichendeAnzahl von Fachkräften vorhanden ist. um die neuen 
, ' 

Standards zUm 1. September 2009 umzusetzen. Auch im Hinblick darauf, dass, unbeschadet der 

Beteiligung durch das Land, dIe kommunalen Haushalte teilweise fOr dieses Jahr die Neufassung 

der Mjndestver~rdnutlg nicht berücksichtiget" wird ejnBedaJi an übergangslösungen ge'sehen. 

Wie unter anderem auf dem Hessentag dargelegt, liegt mir sehr daran, den Ausbau der Kinder

tageseinrichtungen In Hessen im Konsens mit arien an d~r Kindertagesbetreuung In Hessen Be

teHrgten voranzubringen. Die dort festQelegten Positronen will ich l wie mehrfach gewünscht, auch 

nochtnqls schriftlich klarstellen. Damit möchte ich gleichzeitig auch dis einz.eln an mich gerichteten 

Fragen im Zusammenhang mit der neuen Mindestverordnung beantworten, 

, , 

Das Land hält rm Sinns der verbesserten Qualität der ihdMduellen Förderung derKinder in Tages~
 

einrichtungen an den verabschiedeten nsuen Standards fest. Dies wird gerade vor dem Hinter
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Hessisches Ministerium fü'r 
Arbeit, Familie und Gesundheit 

für notwendig ~~haJten. DIe Verordnung Ob€jr Mll1destvoreusse-t2:ungen in Tageseinrichtungen für 

Kinder (MVO) wird in der veröffentlichten Fassung am 1. September 2009 in Kraft traten .. 

Damit verbessert das LandclieMifldestBnforderungen an die strukturellen Rahmenbedingungenin 

Kindertageseinrichtungen und hier Insbesondere für die Kinder unter dreI Jahren in Krippengrup-

pc:n und altersübergreifenden Gruppen. Bislang gilt einheitlich eine personelle Mindestbesetzung 

von 1,5 Fachkräften für jede KIndergruppe. Die personelle Sesetzung wird nun ab dem 1. Septem
ber 2009 angehoben auf mindestens 2 Fachkräfte in Krippen und auf mindestens 1,75 Fachkräfte 

in altersübergreifenden ..Gruppen und in Kindergartengruppen. Die Zahl der Kinder, die in eine Krip

pengruppe aufgenommen werden, soll nur noch I;lcht bis zehn betragen, bisher war eine Gruppen

größe \Ion 10 bis 15 KIndern vorgesehen, In altersübergreifenden Gruppen soll bei der Aufnahme' 

von Kindern bis zUm vallend@ten dritten Lebensjahr elne Gruppengröße von insgesamt 15 Kindern 

nicht üb~rschritten werden (derzeit bis zU 20 Kinder). In Hortgruppen wird dre bisherige maximale 

Gruppengröße von 25 Kind@rn auf 20 Kinder herabgesetzt. Um den ~rhöhten Anforderungen im 

Bereich' der frühk~ndlichen Bildung gerecht zu werden. beinhaltet die Neufassung neben den Vor

gaben für Personalbesetzung und Gruppenstärke auch eine El"'Neiten.lng der Fachkraftdefinition, 

indem weitere qualifizierte 8Brufsabsch!üsse in den Fachkraftkatalog aufgenommen wurden. Zu 

den Fachkräften zählen nun unter anderem auoh studierte Grundschul- und Förderschullehrkräfte. . 

sowie Personen rnl1l3achelor~ oder Masterabschluss im sozialpädagogischen und ,pflegerischen 

Bereich. 

Das Land wird diejenigen Träger, welche die Standards zum Tefl gerade in der Erwartung und Im I 
Vertrauen auf das WIrksamwerden der MVO ab diesem Zeitpunkt erföllen. finanziell unterstützen. r 
Das L.and Hessen wird die Kosten für den durch die Verordnung bedingten Mehrbedatf tragen. 51 

Die Kosten werden auch denjenigen Trägem erstattet,. die bereits vor In Kraft·Treten der neuen 

Mindesiverordnung frelwlHig hÖhere Standards vorgehalten haben. Das detaillierte Erstattungs
. . ) . . 

verfahren wird In weiteren Gesprächen mit den Trägern und den KDmmuhalen Spitzerwerbanden 

.gegenwärtig konkretisiert. 

Glejchzeitig sollen diegeltElnd gemachtenUmsetzungsschwlerigkeit6f1 in der Anfangsphase be

rü-ckslchtigt werden~ Um hier Entspannung.zu schaffen, wlrd den Trägem, die trotz der finanziellen 

UnterstÜtzung durch das land die Aeuen Standards zum 1. September 2009 nicht vorhalten (kön- . 

. nen), eine Umseizungsfrfst bis zum 1. September 2012 eIngeräumt. Während dieses Übergangs

zeitraums haben die Träger dIe Möglichkeit, die neuen Standards sukzessive zu geWährleisten. 

Die stuienweJseElnführung der neuen Mlndeststandards bis zum 1. Septetnber 2012 wird durch 

das Landesjug-endamt im Rahmen der Aufsicht über Kindertagese-inrichtungen umgesetzt wer

. den. Ab dem 1.. September 2009 wird das Landesj\.lgendamt seine AUfsicht auf der Grundlage der 
neU61i M indestverordnung ausüben. Sollte jedoch ein Tr~ger die neuen Standards nicht einhalten 

können, z.8. weH vor ort nfcht genQgend Fachkräfte zurVerfQgung stehen, so w~rd das Landes

jugendamt dies in der übergangsphase bis zum 1. September 2012 im Rahmen des pflichtgemä

ßen l:rmessens berOckslchtlgen. Voraussetzung hierfür ist, dass der jewelHge Träger die bisheri" 
gen Mindeststandards ert'OIlt. Dle flexible Obergangsregelung gilt längstens bIs 31. August 2012. 

.J j 

I 
I 
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Ab dem 1. Septe}nber 2012 sfnd die neuen Standards zwingend einz~ha/ten.'. . . . . 

Zur weiteren UnterstDtzung für die frager von Kindertageselnrichrungen wird das Hessfsche' 

Ministerium für ArbeIt. Familie und Gesundheit zeitnah eine Sammlung häufig gestellter Fragen 

und Antworten ·zur neuen Mindestverardnung auf seiner Intemetsefte zur VerfüSjung stellen. 

DIe Veränderung der Gruppengräße im Rahmen der Milidestverordnung hat Auswirkungen auch 

auf die 'GesClimtinvestitlonskosten der im R.ahmen des U3-Platzausbaus gefölderten Vorhaben. 

Um die Anpassungsprozesse an die Standards der neuen M!ndestverordnung vor Ort auch Im 

lnvsstitionsbereich zügig realisieren zu kannen, beabsichtige )ch, schnelfstmöglich eine Anhebung 

der Förderpauschalen der Richtlinie zur Umsetzung des Investitionsprogramms "Kinderbetreu

ungsfinanzierung" 2008 bis 2013 fUr Sämtliche Vorhaben auf.den Weg zu bringen, die im Jahre 

. 2009 beantragt und beWilligt wUrden oder zum dritten Antragstem'tin bewifligt werden und denen 

die maxlma I zulässigen. Gruppangrößen nach der geanderten Mindestverordnung zugrunde liegen, 
'-' Auch hierzu werde ich nach Abstimmung mit den Kommunalen Spitzetwerbänd.en und Trägern 

Ihnen die erhöhten F6rderbeträge pro Platz kurzfristig mitteilen. 

Abschließend möchteieh helYqrheben, d~ss der partnerschaftHche Umgang mit den Einrichtungs. , 

trägem fCIr eine gute Kinderbetreuung aussohlaggebend ist .für die Entscheidung der Landes

regierung, die neuen Mrndeststandards in der dargeJegtenWeise flexJbel und unter Berück

slchti9J.mg der Situation vor Ort,umzusetzen. Ich hoffe, dass dieses Vorgehen dazu beitragen wird, 
in gemeinsamer Anstrengung dauerhaft eine gute frühkindliche Bildung in Kindertageseinrich w 

tungstl zu gewährleisten und damit den Grund?tein zu legen fDr optimale spätere Bildungs

chancen. 

Mit freundlichen Grüßen 

. J.L~rgen Banzer'
 
Staatsminister
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